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71/2022 
 

 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
 

eines Bescheides des Kreises Paderborn  
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 32 (Ordnungsamt 
– Ausländerbehörde) vom 15.03.2022 Az.: 32/33 60 50 an 
 
Adewale Adebayo Oduwusi  
letzte bekannte Anschrift: Am Diek 12, 4227 Wupertal  
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist bzw. sie im Fall des § 9 Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG) nicht möglich ist oder keinen Erfolg verspricht. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 15.03.2022 (Az.: 32/33 60 50) kann beim Kreis Paderborn – 
Amt 32, Bahnhofstraße 25, 33102 Paderborn, , Zimmer G01.13 während der üblichen Sprechzeiten 
(Mo – Fr: 08:30 – 12:00 Uhr, Do: 14:00 – 18:00 Uhr) nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen 
werden. 
 
Hinweis:  
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn  
Der Landrat  
Im Auftrag  
 
gez.  
Seipel 
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Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt – Führerscheinstelle) vom 24.02.2022, Az.: 36 84 30 - 0263685 an 
 
Herrn 
Ron Kujath 
letzte bekannte Anschrift: Waldstraße 26b, 33175 Bad Lippspringe 
 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 24.02.2022 (Az.: 36 84 30 - 0263685) kann beim Kreis Pa-
derborn - Straßenverkehrsamt / Fahrerlaubnisbehörde - , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 
119, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 
bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
Hinweis: 
 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schorein  
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Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 10.03.2022, Az.: 36/PB-AB784 an 
 
Herrn 
Akram Soud Abdallah Bakka 
letzte bekannte Anschrift: Pankratiusstraße 10, 33098 Paderborn 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 10.03.2022 (Az.: 36/PB-AB784) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Stöwer 
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Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 17.03.2022, Az.: 36/BÜR-JR212/BÜR-JR211/BÜR-JR502 an 
 
Firma 
Jr Westfalen Logistik GmbH 
letzte bekannte Anschrift: Otto-Lilienthal-Straße 13, 33181 Bad Wünnenberg 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 17.03.2022 (Az.: 36/BÜR-JR212/BÜR-JR211/BÜR-JR502) 
kann beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, 
während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 
16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schäfer 
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Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 16.03.2022, Az.: 36/BÜR-JR111an 
 
Firma 
Jr Westfalen Logistik GmbH 
letzte bekannte Anschrift: Otto-Lilienthal-Straße 13, 33181 Bad Wünnenberg 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 16.03.2022 (Az.: 36/BÜR-JR212/BÜR-JR111) kann beim 
Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der 
üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und 
Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schäfer 
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Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 15.03.2022, Az.: 36/PB-L2303 an 
 
Herrn 
Hubertus Böhm 
letzte bekannte Anschrift: Borchener Straße 21, 33098 Paderborn 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 15.03.2022 (Az.: 36/PB-L2303) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schäfer 
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Öffentliche Zustellung 
 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
 
Gem. §§ 1, 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 wird der Bescheid des Kreises Paderborn, Amt 36 (Straßenver-
kehrsamt) vom 14.03.2022, Az.: 36/PB-SM126 an 
 
Herrn 
Pawel Koziol 
letzte bekannte Anschrift: Abtsbrede 98, 33098 Paderborn 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich 
ist. 
 
Der Bescheid des Kreises Paderborn vom 14.03.2022 (Az.: 36/PB-SM126) kann beim Kreis Paderborn 
- Straßenverkehrsamt , An der Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprech-
zeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 bis 18.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
Hinweis: 
Durch die öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungs-
weise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. 
Schäfer 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 
Kreis Paderborn 

Der Landrat 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 
 
 
 
Az.: 66.3/41797-21-600 
 
 

Genehmigungsverfahren nach § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
 

Entfall des Erörterungstermins 
 

Die Energieplan Ost West GmbH, Fiegenburg 9, 33181 Bad Wünnenberg, beantragt gemäß § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Windenergieanlage des Typs Nordex N163/6.X 6800 mit einer Nabenhöhe von 164 m, einem Rotor-
durchmesser von 163 m und einer Nennleistung von 6.800 kW in Altenbeken, Gemarkung Schwaney, 
Flur 4, Flurstück 93.   
 
Das Vorhaben wurde am 05.01.2022 gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG i.V.m. §§ 8 ff. der Verordnung über 
das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) und § 19 UVPG öffentlich bekanntgemacht. Ob ein Erörte-
rungstermin durchgeführt wird, ist in das Ermessen der Behörde gestellt.  
 
Damit wird öffentlich bekannt gegeben, dass der für den 31.03.2022 vorgesehene Termin zur mündli-
chen Erörterung für das o.g. Vorhaben entfällt.  
 
 
Im Auftrag  
gez.  
 
Kasmann 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Umweltamt 

Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
 
Az. 66.3/41261-21-600 und 41262-21-600 
 

Immissionsschutz 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung  
(Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 UVPG für die Errichtung und den Betrieb 

zweier Windkraftanlagen als Teil einer Windfarm in 33165 Lichtenau) 
 
 
Die Asselner Windkraft GmbH & Co. KG, Vattmannstr. 6, 33100 Paderborn, beantragt für die Standorte 
Lichtenau, Gemarkung Hakenberg, Flur 1, Flurstücke 57 und 54, Genehmigungen nach § 4 des Bundes 
– Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb zweier Windkraftanlagen 
mit einer Nabenhöhe von 160 m und einem Rotordurchmesser von 138,25 m. 
 
Die v.g. Anlagen sind unter Nr. 1.6.2 des UVPG als Vorhaben genannt, für das im Rahmen einer allge-
meinen Vorprüfung nach § 5 UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben nach den Kriterien der Anlage 
3 UVPG erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger Prüfung keine erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Maßgeblich für diese Entscheidung war, 
dass die Anlagen in Bezug auf Lärm an keinem Wohnhaus relevant zur Lärmbelastung beitragen und 
durch zahlreiche Maßnahmen, wie Abschaltungen, das Kollisionsrisiko für Vögel und Fledermäuse 
wirksam gesenkt wird.   
 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
 
Im Auftrag 
gez. 
 
Kasmann 
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Haushaltssatzung 
 

des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2022 
 

Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV NW 1994 S. 646 / SGV NW 2021) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NW 2023) unter Berück-

sichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Paderborn mit Beschluss vom 20.12.2021 

folgende Haushaltsatzung erlassen:  

 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erziel-

baren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und 

notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  

 

im Ergebnisplan mit  

 dem Gesamtbetrag der Erträge auf       467.547.253 EUR 

 zzgl. außerordentlicher Ertrag (Covid-19-Pandemie)         1.583.000 EUR 

 somit auf         469.130.253 EUR 

 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf      472.130.253 EUR 

 

im Finanzplan mit 

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf  454.601.573 EUR 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf      451.915.476 EUR 

 

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf   15.829.730 EUR 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf   30.999.750 EUR 

 

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf    10.000.000 EUR 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         588.100 EUR 
 

festgesetzt. 

 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich 

ist, wird auf          10.000.000 EUR 
 

festgesetzt. 

 

§ 3 

 

 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 

 Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf       2.400.000 EUR 
 

festgesetzt. 

 

§ 4 
  

 Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans  

   wird auf              3.000.000 EUR 
 

festgesetzt. 

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

                      30.000.000  EUR 
 

festgesetzt. 
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§ 6 
 

1. Allgemeine Kreisumlage: 

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wird auf 34,6405 v.H. der für das Haushaltsjahr 2022 geltenden Umlage-

grundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinden) festgesetzt. 

 

2. Jugendamtsumlage 

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes wird von 

den Städten/Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gemäß § 56 Abs. 5 Kreisordnung NW eine einheitliche Mehrbelastung 

in Höhe von 21,1784 v. H. der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen erhoben.  

 

3. Umlage Kreismusikschule   

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreismusikschule wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die 

sich 2022 unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen aus Vorjahren auf 509.200 EUR beläuft. Herangezogen 

werden alle Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Hövelhof und Paderborn. Als Maßstab für die Heranziehung 

gelten für 50 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfes die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 50 v.H. die 

von der Kreismusikschule für die Schüler der „betreuten“ Städte/Gemeinden geleisteten Wochenstunden (durchschnitt-

licher Wert, errechnet aus den Ist-Zahlen per 01.03. und 01.09.2021). 

 

4. Umlage Kreisfahrbücherei   

Zu Deckung des Zuschussbedarfs der Kreisfahrbücherei wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die 

sich 2022 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre auf 247.800 EUR beläuft. Herangezogen werden alle 

Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Altenbeken, Bad Lippspringe, Borchen, Hövelhof und Paderborn. 

Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 25 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfs die Umlagegrundlagen gem. § 

6 und für die weiteren 75 v.H. die Ausleihzahlen des Jahres 2020. 

 

Die Kreisumlage, die Umlagen für das Jugendamt und die Mehrbelastungen gem. § 56 Abs. 4 und 5 KrO sind in mo-

natlichen Teilbeträgen von 1/12 jeweils zum 15. eines Monats fällig.  

 

§ 7 
 

Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes    entfällt 

 

§ 8 
 

Stellenplanvermerke „künftig wegfallend“ (kw) und „künftig umzuwandeln“ (ku) werden beim Ausscheiden des Stel-

leninhabers aus dieser Planstelle bzw. beim Eintritt der in bestimmten Einzelfällen maßgebenden Vorraussetzungen 

wirksam. 
 

§ 9 
 

Über- und außerplanmäßiger Aufwand bzw. Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, 

sind im Sinne von § 83 II GO NRW erheblich, wenn der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz um mehr als 150.000 

€ überschritten wird. 

Aufwand bzw. Auszahlungen, die nicht auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich, wenn sie 

mehr als 100 v.H. des Haushaltsansatzes ausmachen und mindestens 15.000 € betragen. Diese Wertgrenzen beziehen 

sich bei zuwendungsfinanzierten Aufwendungen bzw. Auszahlungen nur auf den Eigenanteil des Kreises. 

Als nicht erheblich im Sinne von § 83 GO gelten Aufwendungen und Auszahlungen, die 

- der Rückzahlung von Zuweisungen dienen, 

- für die Begleichung von Steuerforderungen anfallen, 

- der inneren Verrechnung zwischen den Produkten dienen, 

- auf einer besoldungsrechtlichen oder tarifvertraglichen Grundlage beruhen 
- im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen (z.B. Abschreibungen, Wertberichtigungen auf Forderungen 

und Pensionsrückstellungen) anfallen, 

- zusätzlich in den „Pensionsfonds“ aufgrund von Zahlungen der Versorgungskasse als Ablösung für Erstat-

tungsansprüche bei Dienstherrenwechsel eingezahlt werden. 

- aufgrund eines Wechsels zwischen Auszahlungs- und Aufwandsermächtigungen innerhalb der Förderpro-

gramme entstehen. Auf den Vorbericht (Seiten V 5 bis V 13) wird verwiesen. 

 

    gez.               gez. 

         

   Landrat     Schriftführer 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW (GO) der 
Bezirksregierung in Detmold mit Schreiben vom 22.12.2021 angezeigt worden. Die Bezirksregierung 
hat nach Prüfung der Unterlagen mit Verfügung vom 15.03.2022 - 31.02.1.2-002/2021-001 - das An-
zeigeverfahren nach § 53 Kreisordnung NRW (KrO) i.V.m. § 80 GO abgeschlossen. 
  
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt in der Zeit vom 24. März 2022 bis zum Ende der Auslegung 
des Jahresabschlusses 2021 zur Einsichtnahme im Kreishaus Paderborn, Aldegreverstraße 10 - 14, 
Zimmer A.04.20, öffentlich aus. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO und 
der KrO beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und  
    dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
    Mangel ergibt. 
 
 
Paderborn, den 17. März 2022 
 
 
                                                                                                  
 
              gez. 
 
                                                                                  Christoph Rüther 
 
          Landrat 
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T A G E S O R D N U N G  
 

E r w e i t e r u n g  
 

für die Sitzung des Kreistages am 28.03.2022, 18:00 Uhr, 
Berufskolleg Schloß Neuhaus, An der Kapelle 2, 33104 Paderborn, Sporthalle 

 
(14. Sitzung der Wahlperiode 2020/2025) 

 

A.       Öffentlicher Teil 

 4.1   Bereitstellung von weiteren Finanzmitteln für Callcenter 
Dienstleistungen der Corona Hotline 

17.0435/2 

 
 7.1   Beantwortung der Anfrage der CDU-Kreistagsfraktion "Finan-

zielle Auswirkungen des Krieges in der Ukraine im Kreis Pa-
derborn" 

17.0473 

 
 


